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Index

80/02 Forstrecht

Norm

ForstG 1975 §17;

Rechtssatz

Es reicht nicht aus, dass die belangte Behörde zur Annahme eines (das Walderhaltungsinteresse übersteigenden)

ö9entlichen Interesses am Fremdenverkehr bzw an der Sportausübung gelangt; sie hat auch zu prüfen, ob der

angestrebte Zweck ohne Inanspruchnahme von Waldflächen verwirklicht werden könnte.
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